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1hat.”  Es wird nicht dazu Stel lung genommen, ob die Maßnahme 

"Klärung eines Sachverhaltes" als selbständige Befugnis durch

geführt  werden kann, unabhängig davon, ob eine Zuführung er

folgte oder nicht.  Damit bleibt auch die Frage unklar,  ob der 

Bürger verpf l ichtet ist ,  die Maßnahme "Klärung eines Sach

verhaltes" zu dulden, vor al lem ob er sich für die zur Klä

rung benöt igte Zeit  zur Verfügung halten muß und ob eine 

Auskunftspf l icht besteht.

Zunächst ist  davon auszugehen, daß die "Klärung eines Sachver

haltes” eine notwendige Maßnahme zur Gefahrenabwehr ist .  Nur 

wenn die zur Gefahrenabwehr benöt igten Informationen vorl iegen, 

ist  es mögl ich, eine Gefahrenabwehr durchzuführen. Zur Er

langung der für die Gefahrenabwehr benöt igten Informationen 

bedarf es der Befugnis, s ich an Bürger wenden zu können, um 

von diesen die erforderl ichen Angaben zu erhalten. Die Formen' 

der Informationsgewinnung sind viel fäl t ig.  Sie reichen von 

der direkten Auskunft  in Form der Befragung bis zum Oberlassen 

von Dokumenten und Unter lagen zur Einsichtnahme. Damit wird 

deut l ich, daß § 12 keine eigenständige Befugnis "Befragung 

nach dem VP-Gesetz" normiert .  Die Befragung von Personen zur 

Erlangung der benöt igten Informationen ist  -  wenn auch oft  

die einzigste und effekt ivste -  nur eine von mehreren Mögl ich

keiten zur Klärung eines Sachverhaltes.

Weil  die Auskunft  jedoch oft  die einzige und effekt ivste 

Form der Erlangung der für die Abwehr der Gefahr benöt igten 

Informationen ist ,  kann der Erfolg der Abwehr einer Gefahr 

z.  B. für das Leben oder die Gesundheit  von Menschen oder 

für Sachwerte nicht davon abhängig gemacht werden, ob ein 1
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